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Werner Kanöfeste

Professor Dr . Albert Zeerleder.
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Kommissionsverlag von Lchmid , Srancke L Lo.
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Vorbemerkung

Gottlieb IValther lieferte in seinem „versuch zu Erläuterung der Geschichten des vater¬
ländischen Rechts " 176Z mit einer für seine Zeit staunenswerthen Gelehrsamkeit eine exege¬
tische Bearbeitung des ältesten erhaltenen Stadtprivilegs von Beruh . In neuerer Zeit hat
117. v. Stürler die Aechtheit der Urkunde in Abrede gestellt. Cd. v. Ivattenwyl diese These
eingehend verfochten und Cug. Isuber die allmälige Entstehungsgeschichte ihres Inhalts in dem
Zeitraum von 1218 bis 1274 darzulegen unternommen . Die bevorstehende vaterländische Leier
schien einen erwünschten Anlaß zu bieten, um einerseits dem wettern Kreis der Gebildeten
auf Grund der einzelnen Bestimmungen dieser von allen Kundigen als höchst merkwürdig
anerkannten Urkunde ein Bild der Rechtszustände aus den ältesten Zeiten unserer Stadt zu
entrollen , andrerseits einen versuch zur Zurückführung ihres Inhalts auf den als Urheber
genannten König Lriedrich II . und auf das in derselben genannte Datum — 1218 — zu
unternehmen.

Der Ucbersetzung wurde die verdienstliche Arbeit von K . G. Königs zu Grunde gelegt,
welchem für seine vielfache Beihülfe der besondere Dank des Verfassers gebührt.

Die Initiale ist einer Uebersetzung der Itzandfeste aus dem 1Z. Jahrhundert entnommen.
Der Lichtdruck gibt genau das im Staatsarchiv enthaltene «Original unserer Urkunde

wieder ; wir ergreifen den Anlaß , um auch dem ß>errn Staatsschreiber , sowie dem Archivar,
lderrn Türler , für ihre gütige Isandreichung zu danken.

Die Titel der abgekürzt angeführten IVerke lauten:
IL -- bontes reruin Rernensinm. Berns Geschichtsguellen. Band 1—6. Bern 188A—1891. Die Citate ohne

Zusatz aus dem I. Band bezeichnen die Seiten, diejenigen aus den folgenden die Hummern der Urkunden.
Gaupp , deutsche Stadtrcchte des Mittclalters , mit rechtsgeschichtlichen Erläuterungen herausgegeben. 2 Bände.

18Z1/Z2.
Göschen, Goslarer Statuten , Berlin 1840.
Keuslcr, Institutionen des deutschen privatrcchts , 2 Bände , Leipzig.

— Basel — Geschichte der Stadtvcrfassung von Basel.
Kraut , Grundriß des deutschen privatrechts.

1) Line Revision dieser Arbeit sollte den Z. Land der „Geschichte des bernischen Stadtrechts " bilden , deren 1. Land 17S4
erschienen ist und wovon der 2te nur in einem einzigen Exemplar zu existiren scheint; vom Aen soll das Manuskript vom Verfasser
verkauft sein ; es ist leider spurlos verschwunden . Notiz Sigm . Magnets in dem Exemplar des 2. Landes , welches die Lamilien-
bibliothck v. Mülinen besitzt. Hier machte 1v. auch den versuch , die zähringische Handfeste für Lern zu rekonstruiren . — 2) Beitrüge
zur bernischen Rechtsgeschichte, Zeitschr. f. vaterl . Recht. N. 5 ., Ld . I, Lern lSSI.



IV

vs kort, in VIewoirss st Ooeuineuts äs L Zuisss UowLiule.
vsbr , ia n ûäleste äs kribcnirA claiis I'I1ecbtI»iui, 1880.
v. Rodt, Bernische Stadtgeschichte. Lern 1886.
Schröder, Lehrbuch der deutschen Nechtsgeschichte. 1889.
Sckwsp. — Lchwabenspiegcl.
Ssp. — Sachsenspiegel.
Legesscr, luzernischc Nechtsgeschichte, 4 Bände.
Ivattenwyl — Cd. v. Ivattenwyl von Dicsbach, Geschichte der Stadt und Landschaft Bern . Band I,

Dreizehntes Jahrhundert . Schafshauscn 1867. Band II, vierzehntes Jahrhundert . Bern 1872.
Ivurstcinbcrgcr, Geschichte der alten Landschaft Bern , 2 Bände.

Die Citate aus der Landfestc von Sreiburg i. U. beziehen sich, wo nichts Anderes angegeben, auf den
Abdruck bei Gaupp , diejenigen von Sreiburg i. B . auf die Cinthcilung von Schreiber.

Die häufiger angeführten handfesten anderer Städte tragen die folgenden Daten:
Sreiburg i. B . Gründung 1120; Landfestc Lonrads ca. 1140, sog. Einschaltung 1140—1180; Stadt-

rodel 1190.
Srciburg i. U. Gründung 1178; älteste erhaltene Landfeste 1249 (Lykurg ),
llcucnburg 1214.
Llumet (Savoyen ) ca. 1228.
Thun 1264 (Lykurg ).
Ivinterthur 1264 (Labsburg ).
Crlach 1268 (llcucnburg ).
Aarberg . Bestätigung einer vor 122Z gegebenen Landfeste, 1271 (llcucnburg).
Burgdorf . Gründung 1190, Landfeste 127Z (Lykurg ).
Büren . Gründung zwischen 1247 und 1270, Landfeste 1288.
Aarau 1283.

Als Ueberschrift zu pu «;. 1—4 ist zu ergänzen : „Eingang.



UIIMUdlL äei Aratia Uoluanorum Uex et sein-
per LUAustus el Uex Licilie Oileclis äevotis , Lcul-
tetc> Lonsilio , el universis bur ^ensibu8 6e Lerao
in Uur^ unälL, Aratiarn suam , el omns bonum.

„Lrieörich von Gottes Gnaöcii Römischer völlig , Allzeit
Mehrcr des Reichs und öäönig von Licilicn, seinen lieben
Getreuen, dein Schultheiß, Rath und allen Dingern von
Lern in Burgund , seine Gnade und Alles Gute."

Line Ueberschrift trägt unsere Urkunde selbst¬
verständlich nicht. Der Uame (Handfeste , unter
denl sie schon früh bekannt war , bezeichnet ur¬
sprünglich jede wichtigere Schrift über Rechts¬
geschäfte, die durch Auflegen der (Hä n d e Seitens
der Parteien und Zeugen (statt Unterschrift und
Siegel in der fränkischen Zeit) befestigt,  sirinirt
wurde (daher sind auch die Ausdrücke „Sirma ",
„Manifest " abzuleiten). Im Jahr 1264 (Uonles,
II , puA. Z91) finden wir «insrrurnentu » mit hant-
vesti überseht, ganz wie im Schwabenspiegel . Noch
heute bedient man sich des Ausdrucks (Handfesten
für Gültbriese in der freien Stadt Bremen . Sonst
aber ist das IVort in speziellen: Sinne für die

von dürsten all Städte und Territorien ertheilten Rechts- und Versassungsbriefe gebräuchlich
geworden , und mit Stolz berief man sich auf „unsere (tzandseste", die vor Gericht und bisweilen
sogar in der Gemeindeversammlung zum Beweis für diesen oder jenen Punkt vorgelesen
werden mußte . Sür gewöhnlich hatte man Ueber)' etzungen, eine solche ließen sich die Bürger
der Stadt Bären 1Z2Z voll ihrer (Handfeste anfertigen , „weil sie oft Mangel hätten an
Schreibern und Pfaffen , die semlich Artikel von der latin ze lutsche eigenlich können ze
Worten bringen und man der (sandveste öfters bedürfe zu lesen vor Gericht " (Mattenwpl,
I, PUA. 2Z2).

Auch bei diesen (Handfesten im engern Sinn tritt immerhin ein vertragsmäßiges
Moment hervor ; (Herr und Bürger anerkennen ihre gegenseitigen pflichten ; das einfache
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Privileg , welches z. B . einer bestehenden Ortschaft das lllarktrecht oder das Recht einer
andern Stadt verleiht , bedient sich weniger feierlicher Sormen . Die Lingangsformel , in
welcher der Istönig dem Schultheißen , dem Rath und den Bürgern gemeinlich von Lern
in Burgund seinen Gruß entbietet, wie es im Briefstil der Alten und des Mittelalters
gebräuchlich war , ist für eine Urkunde von der Art und Bedeutung der vorliegenden
ungewöhnlich . In der Regel beginnen derartige Urkunden mit der Anrufung der heil.
Dreieinigkeit , und sind an Alle gerichtet, die den Inhalt lesen oder hören werden ; die vom
Reichsoberhaupt ausgehenden wenden sich in der Regel an alle Reichsbewohuer . Die vor¬
liegende Sormel entspricht der von Drönig Milhelin am 2. November I2Z4 den Berncrn
ertheilten allgemeinen Bestätigungsurkunde (N. II , Z60), den: Bries desselben Nönigs für
Murten vom Z. November 12ZZ (N. II , Z80), demjenigen Rudolfs I . vom 16. Januar
1274 (N. III , 69), in welchem der Nönig die Stadt Bern freispricht von Schuld und
Strafe wegen der während des Zwischenreichs begangenen Eigenmächtigkeiten , während
die Lestätigungsurkunde des nämlichen Ltönigs für die Stadtfreiheiten von: vorhergehen¬
den Tage (N. III , 68) sich der gewöhnlichen Lingangsformel bedient. Als ein Grund,
daraus auf Unächtheit unserer handfeste zu schließen, darf dies indeß nicht gelten. Stumpf
(der die Unächtheit des ältesten sttölner Rechtsbriefs u. a. m. nachgewiesen) sagt in Iviener
Sitz. -Ber . 1860 , pu ^ . 608 : Eingangs - und Schlußformeln , Datirungsart und Ortho¬
graphie können durch hunderterlei Umstände , wie z. L . durch die Arbeit eines Neulings
oder unerfahrnen Schreibers in der üanzlei , von der gewöhnlichen Sonn abweichend
ausgefallen feinst.

Nönig Sriedrich II . hatte die Regierung des deutschen Reiches unter den schwierigsten
Verhältnissen im Jahre 1212 als achtzehnjähriger Jüngling angetreten . Ein gelehriger
Schüler Papst Innocenz ' III ., wußte er seine Politik den jeweiligen Zeitverhältnisscn anzu¬
passen ; so begünstigte er in Deutschland in den ersten Jahren seiner Regierung die Städte,
später aber ergriff er die Partei der Landesherren , insbesondere der Bischöfe, gegen die
Sreiheitsbestrebungen des bürgerlichen Elements . Eine große Zahl von Privilegien an
Reichsstädte , denen in den Jahren 1218—1220 die Befreiung von Diensten und Abgaben
verliehen und Verkehrserleichterungen zugesichert wurden , wie Aachen, Nürnberg , Goslar
und Frankfurt , ferner die Erhebung von Pfalzdörfern , wie Schlettstadt , Naisersberg , Diolmar
und Neuburg im Elsaß , zu Städten , beweist , daß Friedrich „von sich aus keineswegs
städtefeindlich" warst , wie ihm manche Geschichtsschrcibcr vorgeworfen haben (vgl. Gaupp,
Stadtrechte , I , puA. 22 , welcher Ü . Ad . Menzel zitirt ). Den Sürsten gegenüber wagte er
freilich dann nicht, ihren Litten um reichsgesetzliche Verbote gegen die stets selbstbewußter
auftretenden kommunalen Behörden , gegen Städtebündnisse und gegen Zünfte innerhalb
der Städte zu widerstehen , und so entstanden die städtefeindlichen Edikte der zwanziger und
dreißiger Jahre des XIII . Jahrhunderts , welche allerdings den bereits zu mächtig cinhcr-
schreitenden Strom der freiheitlichen Entwicklung nicht mehr aufzuhalten vermochten. Auch

1) Im wettern lassen mir in solchen Zragen der Urkundenkritik vorzugsweise Herrn Pros . Hidber sprechen. — 2) Winkel«
mann , Kaiser Friedrich II , Bd. I (1S89). 62.



hat die spätere städteseindliche Politik , die insbesondere dem Sohne und Reichsverweser
Friedrichs in Deutschland, König lseinrich VII ., zur Last fällt , nicht das gute Andenken
auslöschen können , welches der junge Sürst in Deutschland und der Schweiz bei seinen
Reichsstädten hinterlassen . Die berausche Bürgerschaft hat treu zu ihm gehalten und es
nicht gescheut, das päpstliche Interdikt auf sich zu laden , als der Bannstrahl von Lpon
aus den Kaiser traf (1245) und damit die Kaiserlose, die schreckliche Zeit begann ; ja noch
40 Zähre später vermochte ein Pseudo-Sriedrich die öffentliche Meinung im schwäbischen
Lande so für sich zu gewinnen , daß das Schisflein Rudolfs von ĵ absburg , der seit 1274
das Szepter mit mächtiger iöand führte , aus 's löeftigste zu schwankeu begann , wie ein
Chronist sagt . Daß Sriedrich II . für das junge berausche Gerneinwesen, insbesondere die
Stiftung des letzten Rektors von Burgund , freundliche Gesinnungen hegte, ist erwiesen. Er
veranlaßte seine Söhne zu mehrmaligen Aufenthalten daselbst, übertrug der jurrgen Reichs¬
stadt den Schirm reicher Klöster und stellte sie unter die kirchliche Leitung des ihm ergebenen
deutschen Ritterordens , dem er das alte, von Königin Bertha gestiftete Augustinerkloster
zu Köniz schenkte. Mehrere der wichtigsten Grundsätze des in der lsandseste enthaltenen
Rechts stanunen , wie die Schriftsteller , welche deren Aechtheit bestreiten, selbst sagen, aus
seiner Regierungszeit und finden sich in unbezweifelten Privilegien dieses Sürsten für andere
Städte . Gegen die Lehenssähigkeit der Lerner Bürger , politische Gleichheit der lsandwerker
und die Aufhebung der Beschränkungen des Verkehrs durch Bänne führt Wattenwpl nur
die allgemeine Betrachtung an , daß solche Errungenschaften ihrer Natur nach das Ergebniß
längerer Kämpfe der Stände gewesen seien und um diese  Zeit eine Anomalie gebildet
haben würden . Mir werden in: Verlause sehen, in wie weit diese Behauptungen gerecht¬
fertigt sind.

Friedrich ist in unserer Urkunde als König der Römer  bezeichnet ; der königliche
Titel entsprach dein germanischen Uationalherkommen und war üblich geblieben im deutschen
Staatsrecht ; für Deutschland war der lserrscher nur ein König ; die Rechtsbücher des Mittel¬
alters bedienen sich vorzugsweise dieser Bezeichnung ; der Kaisertitel deutet die Beherr¬
schung des abendländischen Weltreichs an , wird daher nur aus der löand des geistlichen
Meltherrschers in Rom erworben und hat für Deutschland keine rechtliche Bedeutung.
Aber die „Anwartschaft auf Rom " sollte schon in dem durch die Krönung in Aachen
erlangten Titel rex Uomunorum angedeutet werden st. König von Sizilien,  wo seine
wiege stand und um dessen Verfassung und Gesetzgebung er sich in hohem Maße verdient
gemacht, war schon Friedrichs Vater , jtzeinrich VI ., durch seine Ehe mit der normannischen
Lrbtochter Konstantin geworden . Den Kaiscrtitel erwarb er 1220 und den stolzen, aber
wenig einträglichen eines Königs von Jerusalem  durch seine Ehe mit der Prin¬
zessin Isabella (oft Jolanthe genannt ), welcher der französische Graf Johann von Brienne
nichts als diesen zur Mitgift geben konnte (Winkelmann a. a . O., puA. 200 , 24Z). In
der Kathedrale von Palermo hat er auch nach vielbewegtem Leben 12Z4 die letzte Ruhe
gefuuden.

l ) Schröder, 4ZZ.
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Lernnm in LnrKuncliu . Die Beisetzung dieser Landesbezeichnung ist wohl nicht
ohne Bedeutung . Bern ist der deutsche Dame von Verona . Bonn am Rhein hatte vom
X . bis XIV . Jahrhundert den poetischen Beinamen Verona oder Lerna , und in der Nähe
von Rottweil stand eine Burg dieses Hamens st.

Die politischen Grenzen Burgunds im Illittelalter decken sich nicht mit den Stammcs-
grenzen. Letztere erkennt man vor Allem an der Spräche , die ihre ältesten Spuren in den
Ortsnamen zurückgelassen hat . Soweit wir deutsche Ortsnamen in der westlichen Schweiz
antreffen , müssen wir alemannische Bevölkerung als herrschende annehmen , was die Ein¬
wanderung einzelner burgundischer Sippen in wenig bevölkerte Gegenden, mit Beibehaltung
der nationalburgundischen Sprache (stehe die Gräberfunde von Elisried u. a. m., vgl. L. v.
Illuralt , Schweizcrgeschichte, p . 9Z ss.), nicht ausschließt . Die Bauart der Ortschaften gibt
die nämliche Grenze. Die Alemannen zerstörten vorhandene Ortschaften , unterjochten die
Einwohner und bauten in Dörfern oder Linzelansiedelungen hölzerne lDohn - und Wirth¬
schaftsgebäude ; die romanisirten Burgunder zogen in die vorhandenen , nach süd- und west¬
europäischer Art geschlossen gebauten Ortschaften als kospites der römischen Unterthanen
ein, lernten von ihnen die Steinhäuser bauen und besiedelten in gleicher IDeise noch freie
Gegenden. Gerade die seit dem XIV . Jahrhundert auftretenden Bezeichnungen Landgras¬
schaft Burgund an der Aar und Landgrasschaft Klein -Burgund für die dem deutschen Sprach¬
gebiet angehörenden Theile des ehemals burgundischen politischen Körpers weisen daraus
hin , daß diese Bezeichnung als burgundisch ihnen von außen aufgedrungen war , daß sie
die gegen das eigentliche Burgund hin gelegene Grenzmark Alemanniens bildeten. In diesem
Sinne ist auch die Stelle des Volksliedes von 1Z7Z (Guglerlied ) zu nehmen , wo es heißt:
Bern ist der Burgunden Krön u. s. w . (Justinger ecl. Studer , p . 14S). Die Annahme
burgundischer Ahnen für die heutige Bevölkerung des Bernerlandes (S. Stettler , R.-Gesch.)
ist unhaltbar , wie auch die Eigennamen seit ältester Zeit beweisen. Die Srage ist nicht
gleichgültig für die Rechtsgeschichte.

Die burgundischen Königreiche dagegen (erstes ca. 4Z6—ZZ4, zweites 888 —1I2Z) er¬
streckten sich zeitweise über den Aargau , zur Zeit der Gründung Berns aber genau so weit
nach Westen als die jetzige Kantonsgrenze . Bern lag also ziemlich im Mittelpunkt jener
burgundisch -alemannischen Grenzmark , welche auch den ältesten Theil seines Gebiets aus¬
gemacht hat.

1) L. Vetter im Berner Taschenbuch. 1850.

(



Erster Abschnitt.

Allgemeine Gewährleistungen.

Art. Ist.

Ouum Lerctlllclus 6ux ^ erivAie kurzum
6c öerno construxit , cum ornni libertats ĉ ua
Tbuonra6us 6ux NriburAun: in Lriscau ^ia
construxit et libertate 6onavit secun6um jus
coloniensis civitatis , Heinrico Imperators con-
ürmante , et cunctis principibus corone No-
niani Imperii c;ui a6erant consentientibus,
Rotum üeri volurnus vobis et universis pre-
sentern paZinam usĉ us in evum inspecturis;
ĉ uo6 nos auctoritats re§ ie cclsituclinis Ipsun:
kurzum 6s Zerno et universos bur ^ensss
ibi6em nunc commorantes et postmo6um
üluc transmeantss , in nostrurn et Imperii No-
mani 6ominium recepimus et 6sIsnsionem ; . . .

„Nachdem Herzog Bcrchtold von Zähringcn die
Stadt Lern gegründet hat mit aller Lrciheit , womit
Herzog Lonrad Sreiburg im Breisgau gegründet hat,
und sie mit der Sreiheit nach dem Rechte der Stadt
Lötn beschenkt hat , unter Bestätigung des Kaisers
Heinrich und mit Zustimmung aller anwesenden Sürsten
der Krone des römischen Reichs, so wollen N)ir hie-
mit Luch und Allen, welche jetzt oder in Zukunft
diesen Brief lesen werden, kund thun , daß wir Kraft
Unserer königlichen Machtvollkommenheit diese Stadt
Bern und alle Bürger , die gegenwärtig darin wohnen
oder später dahin ziehen, in Unsere und des römischen
Reiches Herrschaft und Schutz genommen haben, . . .

Der König erklärt , „er habe in Ausübung seiner königlichen Machtvollkommenheit
die Burg (Dtadt ) Lern und alle jetzigen und künftigen Bürger in seinen und des römischen
Reiches Dchntz und Dchirm genommen ."

Damit war der Grundsatz ausgesprochen , welcher der hingen Dtadt den Charakter der
Reichsstadt,  die Reichsunmittelbarkeit verschaffte und als Lolge davon bei der spätern
Zerbröckelung des Reichs den weg zur Souveränetät bahnte . Dies königliche Wort öffnete
Lern das Thor zu seinem Cinzug in die Geschichte; freilich bedurfte es nicht geringer Kraft
lind seltenen Geistes, um zu dem Ziele zu gelangen , das manches in gleich günstiger recht¬
licher Lage befindliche Gemeinwesen nicht von ferne erreicht hat.

Das Erlöschen des lsauses Zähringen hatte den H>eimfall der Rektoratsgewalt an 's
Reich zur Äolge in dein Augenblick , wo jene zielbewußte Dpnastie im Begriffe gewesen
war , mit ihren : Netz von strategischen Punkten und ihren ausgedehnten Allodialbesitzungen
das transjuranische , d. h. schweizerische Lurgund , sammt ihren übrigen Rechten und Le-
sitzungen in der Dchweiz und Dchwaben zu einer Landeshoheit zu gestalten. Nun nimmt

1) Die Linthcilung der Handfeste in Artikel rührt von walther her.



der Ltönig die Stadt in seinen unmittelbaren Schutz und Schirm und gleichsam in seine
eigene H>and . Als Ursache dafür , daß Lern nicht das Schicksal säst aller Schwesterstädte
theilte und sofort zur kpburgischen Landstadt wurde , ist unzweifelhaft der Umstand anzu¬
sehen, daß der Grund und Loden , auf welchem die Stadt erbaut war , wie das ganze sich
im lvesten anschließende Gelände ehemals burgundisches , dann deutsches Reichs- und Ltron-
gut von ältesten Zeiten her gewesen ist, wie die lsandseste auch selbst sagt . An die Stelle
des loLus mei proprii iuris der lsandfeste von Sreiburg i. B ., trat hier kunclus et ulloäium
Imperü ; von ihm werden die ltzofstättenzinse (s. u.) entrichtet , aus ihm werden die Nlarkt-
stände und Buden der wandernden Ltauflcute aufgestellt (Art . Z) ; die Allodialerben des
lserzogs hatten kein Recht auf diesen Grund und Loden , und dies Verhältniß zu sichern,
mußte eine wichtige Sorge der jungen Stadt wie des lserrschcrs sein ; dasselbe ist sicherlich
sofort verbürgt worden , wie auch lvinkelmann a. a. G. pu § . 6Z und 8, Anm . Z,
annimmt (vgl . übrigens lvattenwpl , I, puA. 9 fs., pu § . 28 , der in Uebcreinstiininung mit
lvurstemberger frühere Irrthümer berichtigt hat ).

Als Einleitung zu diesen: wichtigen Satze dient die Isinwcisung aus die Gründungs¬
geschichte. „Nachdem Kerzog Derchtold von Zähringen die Stadt Lern gegründet hat mit
aller Sreiheit , womit verzog Eonrad Sreiburg im Lreisgau gegründet hat und sie mit der
Sreiheit nach dein Rechte der Stadt cktöln beschenkt hat , unter Bestätigung des / unsers
lseinrich und mit Zustimmung aller anwesenden Sürsten der / irone und des Reichs."

Die Bedeutung dieser Verweisung auf die Gründling Sreiburgs und auf das / iölner
Recht ist eure sehr bestrittene. Justinger berichtet das Vorhandensein einer Handfeste / rönig
Heinrichs VI ., welche gleich nach Gründung der Stadt aus (serzog Lerchtolds 2lnwerben
sei ertheilt worden ; es kann darunter auch mir die Bestätigung eines zähringischen Grün¬
dungsprivilegs verstanden sein ; diese ganze Behauptung des Chronisten , von S . Schnell
(/rommentar über das berausche Civil -Recht) auf eine angebliche Urkunde von: 29 . Dezember
119s gedeutet und von lvurstemberger anerkannt , wird von den neuern Schriftstellern in das
Reich der Säbel verwiesen (Studer , im Archiv des histor . Vereins , Bd . V , 220 ; Ivat-
tenwpl 1, puK. 14). Der Zwischensatz Heinrico Imp . bis consentienribus der handfeste wird
von Letztern aris die Gründung Sreiburgs bezogen: ; Sreiburg sei von seinen: Stifter / ronrad
init den: Rechte / rölns beividmet :u:d die hierüber ertheilte handfeste von: / raiser Heinrich V.
(1111—112s) auf einem Reichstage bestätigt worden . So hat auch 2 . L. Böhmer in seinen:
Regesten die Sache aufgefaßt . Sür das Vorhandensein einer zähringischen , bzw. kaiserlichen
Kandfeste für Bern aus der Gründungsperiode beweise also die Stelle nichts . Der Zu¬
sammenhang derselben: dürste aber doch nicht so unzweifelhaft für letztere Zlusfassung sprechen.
Ivas hatte es für einen Zweck, hier gleich in: Eingang mit solcher Umständlichkeit von
der fast ein volles Jahrhundert zurückliegenden: Gründung Sreiburgs und von der privi-
legirung dieser Stadt zu sprechen, mit solcher Seierlichkeit darauf hinzuweisen , daß jener
Akt Lwnrads (ca. 1122) die Bestätigung von / raiser und Reich erhalten ? Liegt es nicht weit
näher , anzunehmen , daß die Gründung und Rechtsbewidmung Berns selbst den Gegenstand
des Zwischensatzes bildet ? Allerdings ist in der Schlußstelle (Art . s4 ) das er libertäre
elonuvir seeunelum ins Lolon . civ . in: Zusammenhang mit der Gründung Sreiburgs ge-



braucht ; alleirr dort handelt es sich um die förmliche Bestätigung des Sreiburger Rechts,
das auch für Bern gelten soll, als ein den Bürgern vorn Gründer mit Hand und Mund

zugesichertes, hier dagegen um die Anknüpfung an Berns rechtmäßige Gründung selbst. Daß

weder eine zähringische Handfeste noch eine kaiserliche Bestätigung mehr in den Archiven
zu finden ist, darf nicht verwundern , denn auch die ältesten Sreiburger Briefe sind nicht

mehr vorhanden si, und ebenso wenig hat sich in Bern jene Abschrift der Sreiburger Haird-
feste Herzog Nonrads und des Stadtrodels bis auf unsere Zeit erhalten , die doch für die

Rechtsprechung nothwendige Guellen bildeten und auf welche in Art . Z4 unserer Urkunde
so bestimmt als ergänzendes Recht verwiesen ist.

Daß Herzog Nonrad als Gründer Srciburgs i. B . bezeichnet wird , während die Ge¬

schichte und der später Anno 1190 angefertigte , aber bis 18ZZ für älter gehaltene Stadtrodel
dessen im Jahr 1122 verstorbenen Bruder und Vorgänger Berchtold III . als solchen nennen,
wird neuestens von H. Maurer damit erklärt , daß der Grund und Boden der Stadt beiden

Brüdcrn gehörte und Dtonrad mithin schon bei Lebzeiten seines Bruders im Gründungs¬

jahr die Einwilligung zur Gründung ertheilen mußte . Die Angabe der Berner Handfeste
ist offenbar der Urkunde Okonrads, deren Abfassung nach Maurer etwa in das Jahr 1140

fällt , entnommen . Daß eine kaiserliche Bestätigung des Gründungsaktes stattgefunden haben
muß , geht aus dem Staatsrecht des Reiches hervor . Schröder , R.-Geschichte, p . ZOO, sagt:
„Das Recht, von Reichswegen Burgen  anzulegen , stand dem Nönige ursprünglich im ganzen
Reiche, später nur noch auf Reichsboden und in den geistlichen Sürstenthümern , seit dein

Ztutuiurn in tnvorem princnpum von 12Z1 aber nur noch aus Reichsboden zu."
Auch die Marktgerechtigkeit konnte nur von Reichswegen verliehen werden , ebenso

die Lremtion von den ordentlichen Gerichten (ib ., puA. Z12, Z42, Z91). Der Sachsenspiegel,

III , Art . 66, 8 2, sagt freilich : „Man darf keine Burg bauen , noch einen Grt befestigen
mit Planken oder mit Mauern , noch Berge (lVälle), noch IVerder (künstliche Inseln ), noch

Thürme in Dörfern , ohne Trlaubniß des Richters  des Landes ." Ebenso der Schwaben¬
spiegel, Laßb ., cup . 143. Aber dies war schon eine Abschwächung des alten Rechtes ; das

Marktrecht behielten die Nönige im XIII . Jahrhundert noch bei ; Sachsenspiegel , II , Art . 26,
8 4, sagt noch, wenn ein Richter , d. h. Landesherr (Sürst , Gras , Vogt), einen Markt oder

eine Münzstätte errichten wolle, so müsse der Nönig seinen Handschuh dazu senden, zu
beweisen, daß es sein Iville sei. Dein entspricht das bei Art . Z zu erwähnende Reichs-
weisthum vom 12. Juli 1218. Das Recht, ihre Städte zu befestigen, ist den Reichssürsten
und Bischöfen erst dnrch Reichsbeschluß vom Jahr 1231 zugesichert (Gaupp , I, x>. 3Z).

Der Srciherr von Tschenbach holte 1279 bei Nönig Rudolf I. in IVien sich die Erlaub¬
niß ein, auf eurer gewissen Stelle , die er zwischen den Seen besitze, eine veste oder Burg
zu darren, die seinem Nutzen dienlich sei. Darauf folgte die Umwallung des Grundstücks,
der Nirche von Interlaken gehörig , bei dem Aarfluß , von bestimmten Grenzen umschlossen,
um daraus zu errichten eine Stadt mit Namen luäsrluppon , welche Stadt den Vertrag,

1) Heinrich Maurer , Kritische Untersuchung der ältesten Verfassungsurkunden der Stadt Sreiburg i . V., in Zeitschrist für
Geschichtedes Gberrheins (18S6), PLA. 172. — 2) A. a . G.. xriZ. 1?2.



der darüber mit dem Kloster geschlossen wurde , gleich mitbesiegelte (B., III , 278 , 297;
vgl . auch D., III , 299 , die Crtheiluug des Marktrechtes an Spiez ; III , Z7I, desgl . das
Privileg sür Kirchberg ).

. . . . imperpetuum vos liberos täcienles et
posteros veslros , ei absolvenies , ab omni
servicii exactione <gua oppressi fuistis riisi
Mnium a eensu domorum ei Krearum ves-
trarum , viclslieet de czualibei ai-ea L pedes
in lonAitudine et DXta in latitudins ka-
benis Xllcim dsnarios usualis monetesinAulis
Bnnis ds lundo Iniperii persolvendo . I?er cujus
census solutionem , vos et posteros vestros
liberos esse volumus ab omni servicii exac-
tione a nobis et a cunctis successoribus
nostris , vel nostris vicariis et banc libertatem
et immunitatern vobis et posteris vestris pote-
state re§ia. conürmamus.

. . . . indem Mir Luch und Eure Nachkommen für
immer frei machen von allein Dimstzwang, welcher
auf Luch lastete, mit Ausnahme des Zinses von
Liiern /Läufern und lLofstätten; nemlich von jeder lLof-
statt, die hundert Lust lang und scchszig breit ist,
12 Pfennige üblicher Münze, die jährlich vom Reichs-
bodcn zu entrichten sind. lind Mir wollen, daß Ihr
und Lurc Nachkommendurch Entrichtung dieses Zinses
von jedem anderen Dienstzwang befreit sein sollet,
sowohl gegen Uns als gegen alle Unsere Nachfolger-
oder Unsere Stellvertreter ; und diese Sreihcit und
Unmittelbarkeit bestätigen Mir Luch und Lucrn Nach¬
kommen Kraft Unserer königlichen Gewalt."

Der Grundzins  bildet nach dem Recht des Mittelalters eine der regelmäßigen
Gegenleistungen des Koloneu , dem der erbliche Besitz von Grund und Boden von: Eigen¬
thümer eingeräumt wird . In Städten war damit die Bestimmung der Größe der Bauplätze
verbunden ; so konnte jedem Ansiedler seine IVohnstätte angewiesen werden ; holz zum Bau
fand sich nach alter Sage auf dein Platze selbst, auch lieferte der nahe Bremgartcnwald
solches, und Zimmerleute ließ ohne Zweifel der Stadtherr in genügender Anzahl kommen.
Rodt sStadtgeschichte Berns , pu ^ . 22Z) macht darauf aufmerksam , daß der Umfang von
6000 Guadratfuß ein ungewöhnlich großer sei ; die Breite von 60 Suß entspricht in der
That einer Schade von Z bis 4 Zimmern heutiger Bauart . In Basel  betrug die Breite
20 Suß , die Tiefe 40 ; der Zins betrug 4 Pfennige ').

Zu Sreiburg i. B . aber sind ZO Suß die Breite und 100 die Tiefe, also 6000 Guadrat-
fusz mit 1 Schilling ^ 12 Pfennig Zins belastet. Pfennige (0 ., den ., dermrius ) gingen 240
auf 1 Pfund Silber ; ihr Illetallwerth entsprach also Z7,Z Tts . heutigen Geldes ; der Schilling
(solidus , /§) betrug 4 '/? Ir . Silberwerth ; das Pfund Silber , welches heute zirka 90 Sr.
gilt , hatte freilich damals eine bedeutend größere Kaufkraft . Von andern in unser Gebiet
fallenden handfesten sei erwähnt:

Murten (angeblich vor 1218) : Die hausplätze sind frei und los von irgend einem
Zins und jeglicher Steuer übertragen worden (vom herzog ). Dieser Satz steht an der Spitze

1) Basler Dienstmannenrecht von 1260, § 1Z: „Alle die Hofstätten Zinsen dem Bischof zu St . Martins Messe, die ganze Hof¬
statt . die 40 Suß weit ist, 4 Pfennige , die halbe zwei. wer das versitzt (versäumt ), morindis driu phunt ." Aber dazu kam noch
die weitere Leistung eines „Achtschnittcrs ", d. h. eines Erntearbeiters , in die Güter des Bischofs . Der Zins hieß Martinszins : auf
diesen Termin wurde er in fast allen Städten entrichtet . Daß die Basler keine Allmend gehabt und deßhalb kleinere Hofstätten
erhalten (von Rodt , 226), ist weder wahrscheinlich noch richtig (Heusler , Basler Verfassungsgeschichte, xag . 92 f.). Arnold (Ge-
schichte des Eigenthums , 1Z) nennt den Basler Hofzins hoch im vergleich zu andern freien Städten.



der ganzen Urkunde , als erste der libertäres grins contnlit elux Lertlroläus ville in
.Vluruttz.

Sreiburg  i . U., Zlrt. 9 : Umfang der lsausplätze wie in Bern , jährlicher Zins auf
St . Ulartln 12 el.

Thun — im letzten Viertel der Urkunde — 40 Lutz Breite und 60 Lutz Länge , 2400
Guadratfuß , Zins 12 el. ; die 12 Rathsleute find befreit usgue all XII Oennrios , also für
eine kofstätte . Die Totalsumme betrug Zffs Pfund 4 Pfennige von den ldäusern , 5 Pfund
4 Sch. s pf . von den Gärten ").

Lrlach  an gleicher Stelle wie Sreiburg i. U., aber nur 24 Lutz Breite ; die Tiefe ist
nicht bestimmt ; Zins 12 Pfennige.

Aarberg  ebenso , aber Ausdehnung wie Bern.
Burgdorf,  40 auf 60 Lutz, 2400 Guadratsutz , Zins ebenso.
Buren  wie Lreiburg i. U. und Bern.
DießenHosen.  Der Zins beträgt 1 soliclus , die Grötze der zum Bau angewiesenen

Vwfstätte beträgt 100 Lutz in die Länge und Z2 in die Breite.
merkwürdig ist andererseits , datz unsere Idandfeste jene Bestimmung über die Lauben

nicht enthält , die bei den meisten Schwesterstädten vorkommt und wonach jeden: Bürger
gestattet war , „stemm bogen . . . . machen vor sinem Hufe und daruf zu Hufen" (Lrei-
burg i. U., Art . 128).

Auch in Deutschland , namentlich in Westfalen und in den neu angelegten Städten im
slavischen Gebiete, war der Grundzins von den lsofstätten eine überall wiederkehrende Ab¬
gabe, vgl . Tzschoppe und Stenzel , Urkunden )' ammlung zur Gesch. d. Urspr . d. Städte , 18Z2,
puA. 189, und überhaupt die ansprechende Schilderung einer Bauplatz -Spekulation im Innern
der Stadt bei ideusler , Institutionen des deutschen privatrechts , I , x>AA. ZZ4.

In N eu e n b u r g swalther , Stadtrecht , Anh . puK. XVI sf.) wird Grundzins nur von
den außerhalb der Burg gelegenen ldofstätten entrichtet ; die ldöhe ist nicht angegeben. Der
Isofstättenzins wurde in Reichsstädten früh zu einer öffentlich-rechtlichen Abgabe , einer Grund¬
steuer ; jedenfalls hat er in den Städten dieser Epoche niemals „hofrechtlichen" Charakter
erhalten , die lsäuser sammt Grund und Boden wurden als freies Eigenthum betrachtet und
bei den .Üaufverträgen des Zinses in den Urkunden mit keinem Wort gedacht. Anders in
Basel ; hier wurde noch im XIII . Jahrhundert fortwährend die ltzandänderung eines Laufes
mittelst Aufgabe an den Grundherrn und Verleihung seitens desselben an den neuen Cr-
werber vollzogen, wobei stets ein Ehrschatz entrichtet werden mutzte. Im XIV . Jahrhundert
trat neben den grundherrlichen Leihebries der private Verkaufsakt , welcher dann seit dem
XV . Jahrhundert einzig übrig bleibt. Im XVI . Jahrhundert werden dort noch die Zinse
entrichtet, erst im Jahr 1Z24 verliert der Bischof mit dem Ulartinszins das letzte Zeichen
seiner l- errschaft b) ; vergeblich forderte er noch 1s80 dessen Wiederherstellung.

1) Die zinsfreie Uebcrlassung findet sich auch in einigen andern Städten (waitz , Verfasinngs -Geschichte, Land 7, ZSg,
Anm. 4>, ferner zu Radolfszell nach der ncuentdecktenUrkunde von 1100 (Stschr. f. Gesch. d. Sberrh., 4t , xa§. 141>, n>o dagegen dem
Meyer ein Lhrschatz von wein vorbehalten ist. — 2) Wattenwyl , I, y -lg. 27ö: 7öt cien. — SS Lauser. — Z) 1S24 erklärte der Rath,
daß die städtischen Leamtcn sich des Zinseinzugs enthalten sollten (Leusler , Gesch. d. Stadtverf v. Lasel , x -r§. 4Z1; Arnold, Gesch. d.
<! ig., xsix. 2M).
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Die Isofstattzinsen wurden in deutschen Städten auch wurtzinsen , Weichbildrecht, Burg-
recht genannt . Daß sie in den zähringischen Städten schon anfänglich nicht als cunon für
gewöhnliche Erbiethe betrachtet wurden , geht wohl daraus hervor , daß Lhrschatz nirgends
vorkommt , wie er doch sonst der ordentliche Begleiter solcher Verhältnisse ist und wie er
z. B . in Luzern in der Sorin des Stangenrechtesst bezeugt ist. Uebrigens werden die tsäuscr
der Bürger in den betreffenden Isandscsten ullocliu , Ligen, genannt ; der von Wurstemberger
(a. Landsch. II , x>u§ . 28Z) gebrauchte Ausdruck „Lehensnatur der l- osstätte" ist somit un-
zutreffend, auch dürfen letztere unter keinen Umständen mit den Burglehen verwechselt
werden , die außerhalb der Stadt lagen , wer den Grundzins in Empfang nahm , ist in
den zähringischen lsandsesten nirgends gesagt ; in Basel geschah dies mit einer gewissen
Feierlichkeit (Heusler , I. o., xm^ . 47). Die außerordentliche Strenge des Rutscher-zinses (Ver¬
dopplung am Tag nach Verfall) nebst Z Sch. Strafe , die nur in Slumet (Art . Z) finden,
kam sonst nicht vor.

In den zähringischen Städten findet sich regelmäßig eine Befreiung der Raths¬
leute  vom kosstättenzins , so schon zu Sreiburg i. B . st und Sreiburg i. II. Es ist daher
auffallend , daß die Derner ttzandseste keine derartige Epemtion enthält ; manche zähringische
Stadtrechte enthalten noch weitere Vortheile der Rathsleute und Beamten . So sind sie in
Sreiburg i. U. und dessen Tochterstädten auch straffrei von Polizeibußen bis aus Z Schil¬
linge . Sreiburg i. B . und Bern dagegen enthalten im Gegentheil Strafbestimmungeu be¬
sonderer Art gegen die Rathsglieder (Stadtrodel , Art . 79 in tine ; Bern , handfeste , Art . 20
vicle hienach). Auch die Bauk - und Laubenrechtc , welche Sreiburg i. B . den Rathsmannen
einräumt , sind in Bern unbekannt . Die lsaltung , welche unsere handfeste hier einnimmt,
läßt keinen Schluß auf spätere Entstehung zu. 2ck Sreiburg i. B . waren es ^lercmiores,
welche zur Gründung der Stadt berufen wurden ; aus ihnen ist nachgewieseuermaßen
(Maurer , in Zeitschrift für Gesch. des Bberrh ., Iahrg . 1890) das dortige Patriziat hervor¬
gegangen ; da waren Privilegien materieller Art am Platze, um die Annahme der natür¬
lich unbesoldeten Rathsstellen verlockender zu machen ; in Sreiburg i. II . u . s. w. wurde dann
dies Spstem beibehalten . In Bern wären solche Bestimmungen wohl auch in eine für / röntg
Rudolf angefertigte lKandseste aufgenommen worden , wenn sie in / traft bestanden hätten.

Die Einnahmen , welche diese Zinse dem Stadtherrn gewährten , waren nicht bedeu¬
tend ; nähmen wir für jene Zeit in Bern ZOO Hofstätten an , so betrug sie 2Z Pfund,
und eine lsube (Bauerngut ) galt zirka 40 psuud , ebensoviel ein / rriegshengst . wenn daher
winkelmann (Geschichte Friedrichs II ., pup;. 8) als einen der Gründe , die den / röntg be¬
stimmen mochten, das Rektorat in Burgund eingehen zu lassen und die Verwaltung in
eigene k,and zu nehmen , die Rücksicht auf den städtischen Zins als regelmäßig fließende
Guelle der königlichen / raffe anführt , so dürfte dies weniger zutreffen, als daß die Güter

1) Legesfer, R.-G., I, Abth . 4. — 2) 5tadtrodel , Art . 76: Auilidet XXIV consnluin XII äen . äs cnrtr sua retinedit . — 3) Ll
sunt omnes XXIV Inrati äe censn clomini ns ^ue 26 XII den . exernpti (Lehr, Art . 167; Gaupp , 2lrt . 122) ; ebenso Thun , Trlach.
Zlarberg. Burgdorf , Buren , Slumet , 2lrt . 32 ; aber auch in Breisach . )us. civ . von 127Z; Genglcr , 43. unnsc^ms ^ne eorurn (so.
cluolleciin ) Über eril anno 111o(im Jahr der Trwählung ) duoruin soliclorurn census nostri ĉni ad omnibns bnr ^ensibus prreäicti
durZI , nodis annis sinsulis äedentnr . Murten.  das keinen Isofstattzins kennt , befreit die Rathmannen von Buszen bis auf 3 Lch.,
doch unter gewissen Klauseln (k . I , Z22).
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und Gerechtsame, welche der Dirone aus der zähringischen Erbschaft zu Theil wurden,

einigermaßen ihren Verlust während der verflossenen 20 Jahre wett zu machen im Stande
waren.

lvas ist nun aus diesen Hofstattzinsen geworden ? Sür die grundherrlichen Städte

dürften ihre Spuren wohl noch in den Urbarien der verschiedenen Aemter und Herrschaften
zu verfolgen sein und sind dieselben mit andern Herrschastsrechten im Lause der Zeit

„liquidirt " worden . In der Hauptstadt aber hat deren Bezug von Aeichswegen wohl schon
von der Zeit an aufgehört , wo kaiserliche Statthalter im Lande nicht mehr erscheinen.

Mehrere königliche Urkunden enthalten den Nachlaß der verfallenen Aeichssteuern und
Zinsen h ; allmälig wird man sich gewöhnt haben , um den Nachlaß nicht mehr einzukommen
und die Zinsen zu Handen des Stadtsäckels zu beziehen, um sie dann später in den allge¬

meinen Steuern aufgehen zu lassen, mit welchen sie im Laufe der Zeit ebenfalls verschwunden
sind, bis seit 1846 neue Staatssteuern von Grund - und Kapitalvermögen eingeführt wurden.

lvas ist endlich unter der serviern exuctio , dem „Dienstzwang " oder der „Dienst-

forderung ", zu verstehen, welche die Bürger bis zur handfeste „bedrückt " hatte und von

welcher sie „durch Bezahlung des Hofstättenzinses auf alle Zeiten befreit " sein sollen?
lvenn Bern eine zähringische handfeste gehabt hat , was wir annehmen , so dürfen wir

in den standfesten der Schwesterstädte nach solchen Auflagen suchen, da Berchtold turic
lerrW üoirürius , wie er noch in einer Urkunde von 1249 genannt wirdff , überall in

gleicher N)eise verfuhr . Ivir werden dabei an Leistungen zu denken haben , die in persön¬
lichen Arbeiten , Diensten und Naturalabgaben bestanden und an Hörigkeitsverhältnisse

anklingen . Hier finden ivir übereinstimmend in Srciburg i. U. (Art . 6 Lehr), Thun,
Aarberg , Lrlach und Büren , daß der Herr befugt ist, wenn er zu königlichen Heerfahrten

über das Gebirge aufgeboten ist, durch seinen Ammann bei den Gewerbsleuten der Stadt
auf offenem Markte Schuhe , Hosen, Hufeisen und tvollentuch zu requiriren . Zu Sreiburg

i. L . findet sich diese Pflicht der Schuhmacher und Schneider im Privileg H. Nonrads
von 1140, im ebenfalls offiziell anerkannten Stadtrodel von zirka 1190 dagegen schon nicht

mehr (Maurer , a. a. G., putz'. 1Z), wohl aber in Slumet , Art . 24 . lvie weitgehend und

mannigfaltig solche Lasten in der welschen Schweiz noch im XIII . und XIV . Jahrhundert
waren , siehe De Dort , pu ^ . D ss. ; dann die Handfeste der Stadt lleuenburg von 1214

bei Matile und Ivalther (Geschichted. bern . Stadtr ., I , Anhang ). Das waren letzte Ueber-
reste von früher viel ausgedehnteren Rechten der Stadtherreu . In den geistlichen Städten

namentlich waren die Handwerker ursprünglich Hörige des Bischofs und arbeiteten für ihn,
später erhielten sie selbständige Gewerbe und hatten bloß bestimmte Guanta ihrer Maaren

abzuliefern ; auch der Graf von lleuenburg forderte von seinen Bürgern zu Nugerolff noch 1260
folgende Leistungen : Jeder pintenwirth von jedem Timer Mein , den er ausschenkt , 1 Pfennig,

und von jedem Saß , es sei groß oder klein , 1 Becher oder Viertel Meins ; von jeder Art Norm

ein Maß vorn Mütt , den Hafer ausgenommen ; ferner mußten die Bürger , auch wenn sie

in einer andern Stadt des Herrn von Neuenburg wohnten , zu seiner verköstigung , Herberge

>> Ivattenwyl , II . x ->g. 1ZZ; r . III , W. - 2> r . II , 2S-Z. - Z> r . II , 481.



und Suhrung beitragen , von allen Fransen um Liegenschaften mußte ein Pfennig von,
Schilling , bei Verpfändungen ein Geller entrichtet werden . Dessen ungeachtet und trotzdem
erblose verlassenschaften dem Herrn der Stadt voll und ganz zufallen sollten, spricht die
Urkunde am Schlüsse aus , die Bürger von Uugerol seien freie Leute, los von jeder
weiteren exuctio , tulliu et exwrsio . Es war eben eine Gründung älteren Zuschnitts,
die auch nie viel Erfolg gehabt . Zn wurten mußten dem Herrn oder seinen: Vertreter
während seiner Anwesenheit von den Sischern die Netze in: See ausgeworfen und der
Sischzug abgeliefert werden , woraus die Sischer aus dem Hofe speisen durften ; im Uebrigen
darf Zeder, „wie er will und kann ", fischen im See, sine uliguu servicii clntione;
die Sährleute müssen den Herrn und seinen Gesandten zu Schiffe führen in seinen Dosten
hin und zurück, wohin er auch fahren will , bis nach Solothurn und in seine Weinlese.
Aehnlich in Straßburg nach dem ältesten Stadtrecht (nach 1129) , nebst vielen anderen
Diensten (Art . 115 Gaupp , I , pa.A. 78). Vielleicht dürfen nur auch die Gewerbesteuer dahin
rechnen, welche in den zähringischen Schweizerstädten dreimal in: Zahr von den Drämern
zu entrichten war , an Weihnacht , Ostern und Pfingsten , in: Betrag von je 2 Pfennigen . <hui-
libet merciler (daher mercier ) ter in anno clnbir tkeloneurn etc . Eine servicii exnctio
bestand aber in: weiter :: Sinne auch noch in allen zähringischen handfesten , die in Bern
verschwunden ist ; sie bezieht sich aus das Schicksal des erblosen Gutes und wir werden
uns mit ihr zu Art . 51 zu befassen haben , walther denkt vor Allem an Cigenleute, die
ihren Herren zu Hand - und Spanndiensten verpflichtet und den: Lesthauptrecht und der¬
gleichen wären unterworfen gewesen, und meinte , von solchen Beschwerden wurden die
Bürger dieser Stadt durch gegenwärtiges Gesetz freigesprochen. Einen solchen Eingriff in
privatrechte können nur aber mit den sonstigen Bestimmungen über Leibeigenschaft (Art . 11
und 12) nicht in Einklang bringen , vergleiche auch die Urkunde Dönig Philipps für
Straßburg , wo die Stadt an das Reich gezogen und Zedermann verboten wird , cle bis
proprielutibus servicium aliguoä uccipere vel exi ^ ere , vel stinm cujusquum precmric
(Bede) sive exuctionis onus imponere (Uitzsch, Winisterialität , pu § . 565 ). Endlich die
servitin nclvocuti in Augsburg (Gaupp , II , pnA. 204 ). — Eugen huber (Zeitschrift des
bernischen juristischen Vereins , X , puA. 100) rechnet diese Befreiung zu den Gründungs-
vorschristen . Wattenwpl will sie unngekehrt erst im Laufe des XIII . Zahrhunderts errungen
sein lassen (I, puA. ZZ).

von einen: Besteurungsrecht , welches der Winisterialität oder den Burglehenmanncn
gegenüber der gemeinen Bürgerschaft zugestanden hätte , ist in Bern so wenig als in den
Wutter - und den Schwesterstädten eine Spur , und wenn Wattenwpl (xmA. 22) sich wundert,
daß von Burglehenverhältnissen in der handfeste nichts zu finden sei, so kann man ihn:
mit sämmtlichen mehrangeführten Sreiheitsbriefen antworten , von denen einzig Wurten
einer Pflicht zum Chrenwachtdienst betn: Stadtherrn Erwähnung thut . Das Burglchns-
verhältniß lag außerhalb des Stadtrechts der Zähringer ; daher gibt es auch hier keine
bevorrechtete Masse ; anders z. B . Ftolmar , Privileg von 129Z. Art . Z8 : „swas edeler lüte ze
Lolmer burger sint die uns dienent , als edcle lüte ze rehte tun sulnt , die solent n:it den andern
bürgern dekein gewerf noch dekeine stüre geben:" Dem Recht von Sreiburg i. B . ist das-



selbe unbekannt ; denn schon nach dein ursprünglichen Privileg Herzog Fronrads fArt . 16)

darf der H,err keinen seiner Ministerialen oder Ritter in die Stadt setzen ohne Zustimmung

sämmtlicher Bürger.

Art . 2.

vromittimus stiam vobis et posteris ves-
tris ürmiter cprocl ipsuiii burZum 6e verno
cum oinni konore et inrs a.6 ipsum perti-
nente in nostro et Imperü tenebinras clorni-
nio , et eum nunc ûLm nec vvä , feoünlitsr,
venäitione , permutatione vel nlic» rno6o nlis-
nabimns , nec sudtraksmus n nostra vel Irn-
perii Nomani potestate.

„tvir geloben auch Luch und Luren Nachkommen,
die Stadt Lern mit allen Ehren und Rechten , welche
dazu gehören , in Unserer und des Reiches Herrschaft
zu behalten und weder die Stadt noch Luch lchcn-
rcchtlich , durch Verkauf , Tausch oder auf irgend eine
andere weise zu veräußern , oder Unserer und des
römischen Reiches Gewalt zu entziehen ."

Die Veräußerung voll Reichsdomänen und Reichsstädten hat in erster Linie die Zer¬

splitterung des alten römischen Reiches deutscher Nation herbeigeführt . Die Kaiser schalteten

nach damaligem Staatsrecht , welches zwischen der öffentlichen Gewalt und dein Siskal-

eigenthum nicht zu unterscheiden wußte , mit gleicher Sreiheit über Beides ; erst am Lude

des XIII . Jahrhunderts sah man die Zustimmung der Kurfürsten zur Veräußerung von

Reichsgut als nothwendig an ' ). Namentlich erfolgten Veräußerungen auf dem Ivege der

Verpfändung oder Satzung ; als solche Reichspfandschasten kamen ldasle und Laupen im

XIV . Jahrhundert an Bern . Karl IV . ertheilte 1Z65 der Stadt die Befugniß , alle Reichs¬

pfandschasten im Umkreis von 6 Meilen zu eigenen Isanden einzulösen (Ivattenwpl , II,

pu § . 156 ). Die Zusicherung , vom Reiche nicht entfremdet zu werden , war also keine leere

Sorin ; 12Z1 erhielt sie Uri von König ldeinrich ; 1240 Schwpz von Friedrich II . in dem

berühmten Saenzer Bries , der freilich nicht sofort in volle Wirksamkeit trat . Auch andere

deutsche und Schweizer Städte erhielten gleichartige Zusicherungen des großen ltzohcnstausen,

so Nürnberg ff, Molsheim im Clsaß )̂, Dattenried (das heutige Delle ) im Sundgau st, Lübekst,

Rheinfeldenst u . a . m.

von Zürich wird gewöhnlich angenommen , es habe die Reichsunmittelbarkeit durch

das Aussterben der Zähringer , wie Bern , erlangt , weil sie die Reichsvogtei daselbst besessen;

in der That erhielten die Chorherren der Pfarrkirche von Kaiser Sriedrich am 17. März

1218 , also kaum einen Monat nach des lserzogs Tode , aus Breisach den wichtigen Brief,

durch welchen jener die Vogtei an sich zieht , mit der Verpflichtung der Kirche , ihre Güter

niemals und durch keine Noth getrieben dem Reiche zu entfremden . Weder ist hier der

Stadt gedacht , noch ist die Sraumünsterabtei einzubeziehen , wie bisher geschahst . Immer¬

hin scheint die ohnedies königliche Stadt aus dem Aussterben der Zähringer eine Ver¬

besserung ihrer Stellung hergeleitet zu haben.

1) Schröder , pa§ . 502. — 2) Privileg vom 8. Nov. 1219. § 1: . . . Huoä ĉuilldet eiusäsm loci civis nullum Kaders äedet
acivocatum preter ^o.am nos et nostros succe88ore8 komanorum I^e^eZ et Imperatoren — Z) 4. Lebruar 1219. — 4) 1226. —

5) 1225, Juli (Böhmer , Reg. Nr . 582). — 6) Siehe das Urkundenbuch von Zürich , Bd . I (1890), 271.
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